Einschulungsphase

Wie erfolgt Erkenntnis über lernauffällige Kinder?

· während der Einschulungsgespräche in GS

· durch Eltern

· durch Gesundheitsamt

Auf welche Weise erfolgt Meldung an FöZ und Feststellung Förderbedarf?

In Vorbereitung ist Folgendes:

Eine abgespeckte Version der alten Gutachtenakte für die GS  ( s. Anlage)

Gemeldet werden alle deutlich auffälligen Kinder möglichst gleich mit Unterlagen

Ich entscheide wie immer nach Durchsicht und ev. Rücksprache, ob weitere Verfahrenschritte erfolgen und welche

Die SLDV am 16. Dezember versucht die Entscheidung über leichten, erhöhten und hohen Föderbedarf zu konkretisieren bzw. Faktoren festzulegen.

Die Information der Eltern über die festgestellten Auffälligkeiten und die Kontaktaufnahme mit dem Förderzentrum ist Pflicht der Grundschule.
Bei vorzeitig zur Einschulung gemeldeten  Kindern  sollte klar sein, dass ein hoher Förderbedarf gegen eine Einschulung spricht.
Zur Einschulung gibt es keine allg. Sonderpäd. Überprüfung. Nur noch Fachgutachten von spezialisierten Förderzentren Hören, Sehen, Geistige Entwicklung, körperliche Entwicklung.

Zur Meldung zählen nur formelle schriftliche Unterlagen.
Nach der Eingangsphase

Wenn ein Kind jetzt in der 3. Klasse ist, frage ich mich wieso soll es jetzt zurück?

Dies ist ein alleiniges Problem der Grundschule. Wäre das Kind ein Präventionskind gewesen, hätte in der Versetzungskonferenz ein Plan gemacht werden müssen. War es keins, kann es auch keins für uns werden bei Rücktritt, denn wie stellen wir den Förderbedarf fest.

Legasthenieerlass
Wir sind nur insoweit betroffen, als dass Kinder mit Förderschwerpunkt L überprüft werden sollten, wenn eine Aufhebung des Förderbedarfs bevorsteht und tatsächlich eine signifikante Leistungsdifferenz zu Mathe etc. besteht. Alle Kinder mit Sonderpäd. Förderbedarf, aber zielgleich können ab Klasse 3 spätestens auf Legasthenie überprüft werden.
Die Überprüfung machen Förderzentrumskräfte nie.

Teilnahme an Konferenzen und anderes
An der Schule mit Arbeitszeitschwerpunkt (mehr als 50%) wird auch an den Lehrerkonferenzen teilgenommen. Bei Gleichheit entscheidet die Lehrkraft für eine Schule. Bei Einsatz an mehr als 2 Arbeitsorten ist die sporadische Teilnahme an Lk der Regelschule erwünscht.

Wichtig ist aber die Teilnahme an AG / Konferenz, welche sich mit Förderkonzepten befasst.

Eine Teilnahme an Schulkonferenzen ist überflüssig, da wir nie stimmberechtigt sind. Ausnahme: Einladung als ReferentIn

An Klassenkonferenzen und päd. Konferenzen, die Integrations- / Präventionskinder betreffen ist die Teilnahme selbstverständlich. Bei anderen Kindern situationsabhängig.

Fachkonferenzen betreffen uns nur, wenn es um Einkauf von Material oder Förderkonzepte geht. Eine schriftliche Stellungnahme/ Bestellung tut es vielleicht auch.

Darüber hinaus möchte ich noch einiges klar stellen:
In der Eingangsphase sind wir für die Erstellung von Lernplänen für unsere Präventionskinder zuständig. Genauso wie für Beratungsgespräche mit den betreffenden  Eltern ( auch Zeugnisgespräche). Die Lernpläne für Präventionskinder haben den Stellen wert von Förderplänen, aber nicht deren Funktion und Umfang.

Es ist absolut normal, wenn in der Eingangsphase Kleingruppen gebildet werden, die in anderen Räumen arbeiten. Genauso normal ist eine Fluktuation in der Gruppe der Präventionskinder.

Es ist nur nach Rücksprache mit mir zulässig, dass Förderzentrumskräfte selbstständig für eine ganze Klasse ein Langzeitfach unterrichten. Wir sind für die Unterrichtsergänzung zuständig, im Raum, im Thema, im Leistungsniveau.
